


















1. ÜBERGANGS UND SCH LUSSBESTIMMUNGEN

§ 29 Inkrafttreten

Vorliegende Statuten wurden von der heutigen Genossenschaftsversammlung beschlossen. Sie 
treten, vorbehältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat, am heutigen Tag in Kraft 
Gleichzeitig treten die Statuten der alten Genossenschaften, deren Aufgaben durch die 
vorliegende übernommen wurden, ausser Kraft. 

Diese Unterhaltsordnung kann durch die Genossenschaftsversammlung nur mit Genehmigung 
des Regierungsrates ausser Kraft gesetzt werden. Änderungen bedürfen der Genehmigung des 
ALN. 

§30 Auflösungsklausel

Die nach Auflösung der Genossenschaft verbleibenden Mittel sind einer steuerbefreiten 
Institution, mit Sitz in der Schweiz, mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine 
Verteilung unter die Genossenschaftsmitglieder ist ausgeschlossen. 

Dübendorf, den 4. Mai 202:2 Für die Unterhaltsgenossenschaft Dübendorf-Hermikon 

Der Präsident: Der Aktuar: 

Göpf Stebler Roland Scheibli 

Durch den Regierungsrat am 19. April 2023 mit Beschluss Nr. 489 genehmigt.




